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Nr. 185. Verwaltungsverordnung zur pauschalierten 

Förderung von Baumaßnahmen der Kath. 

Kirchengemeinden im Erzbistum Paderborn 

Vorbemerkung 

Die pauschalierte Förderung kleinerer Baumaßnahmen 
ohne besondere inhaltliche und aufsichtsrechtliche An
forderungen mittels jährlich bereitgestellter Baupauscha
len hat sich bewährt. Vielfach wurde die administrative 
Abwicklung dieser Baumaßnahmen in den Kirchenge
meinden beschleunigt. Die Stellung und Verantwortung 
der Kirchenvorstände wurde gestärkt und hervorgeho
ben. Durch die Neufassung der Bauförderung für Kir
chengemeinden ab dem 1.7.2022 (KA 2022, Nr. 77) wur
de eine Neufassung der Regelungen erforderlich. Die 
Baupauschalen werden durch eine pauschalierte Bauzu
weisung abgelöst, die unabhängig von der Anzahl der 
förderberechtigten Gebäude berechnet wird. Diese Mittel 
sind für kirchengemeindliche Baumaßnahmen (Bauunter
haltung, Instandsetzung, Modernisierung, Investition) 
zweckgebunden und können auch als Eigenanteil bei be
zuschussten Baumaßnahmen eingesetzt werden. 
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13. Maßnahmen im Bereich nicht versicherter Risiken
(Leitungswasserschäden, Sturmschäden, Glasbruch
schäden, Einbruchdiebstahlschäden). Nach den gelten
den Richtlinien wird abzüglich einer Eigenbeteiligung je 
Schadensfall von 500,00 € eine volle Schadensabde
ckung durch das Erzbistum gewährt. 

Für diese Maßnahmen muss - ohne Rücksicht auf die 
Kosten der Maßnahme - eine kirchenaufsichtliche Ge
nehmigung und ggfls. Förderung nach den geltenden 
Richtlinien auch zukünftig beantragt werden. Für Bau
maßnahmen in Kindertageseinrichtungen, die sich in Trä
gerschaft einer katholischen Trägergesellschaft (Kita 
gGmbH) befinden, sind anstatt des kirchenaufsichtlichen 
Genehmigungsverfahrens die Regelungen der jeweiligen 
Geschäftsordnungen des Trägers zu beachten. Im Zwei
fel ist eine vorherige Rücksprache beim Erzbischöflichen 
Generalvikariat/Gemeindeverband erforderlich. Der Ein
satz der pauschalierten Bauzuschüsse ist nur in der bei 
der Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung 
festgesetzten Höhe gestattet. Für die Festsetzung geson
derter Zuschüsse aus Kirchensteuermitteln durch das 
Erzbischöfliche Generalvikariat finden die Verwaltungs
verordnung zur Bezuschussung und die Durchführungs
bestimmungen Anwendung. 

Baumaßnahmen über 15.000 € 

Für Baumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 
über 15.000 € besteht ein grundsätzlicher Anspruch auf 
gesonderte Zuschüsse aus Kirchensteuermitteln nach 
Maßgabe der Verwaltungsverordnung zur Bezuschus
sung und der Durchführungsbestimmungen. Unabhängig 
von der tatsächlichen Bezuschussung sind für diese 
Maßnahmen ausnahmslos die Verwaltungsverordnung 
(KA 2018, Nr. 158) und die Vorgaben der Geschäftsan
weisung für die Verwaltung des Vermögens in den Kir
chengemeinden (KA 2009, Nr. 106) in ihren jeweils gel
tenden Fassungen zur Erlangung der kirchenaufsichtli
chen Genehmigung zwingend zu beachten. 

Sofern bei Maßnahmen von zunächst unter 15.000 € 
Gesamtumfang im Einzelfall zusätzliche Kosten durch 
zwingend notwendige Massenausweitungen auftreten 
und dadurch die Genehmigungs- und Fördergrenze von 
15.000 € überschritten wird, kann ein Antrag auf nach
trägliche Förderung beim Erzbischöflichen Generalvikari
at gestellt werden. Dieser Antrag ist umgehend nach Er
mittlung der zusätzlichen Kosten zu stellen, damit eine 
Prüfung durch das Erzbischöfliche Generalvikariat ggfls. 
auch vor Ort gewährleistet ist. Eine nachträgliche geson
derte Förderung erfolgt nur in Bezug auf Ausgaben über 
15.000 €. Zusätzliche Maßnahmen zum beschlossenen 
Bauprogramm können nicht gefördert werden. 

Soweit der Eigenanteil der Kirchengemeinden nicht 
durch die pauschalierte Bauzuweisung gedeckt werden 
kann, muss er - wie bisher - durch frei verfügbare Rück
lagen (Rücklage Schlüsselzuweisung, Baurücklage) bzw. 
durch Spenden und Kollekten finanziert werden. 

Auch zukünftig sind daher im jährlichen Etat der Kir
chengemeinden Ansätze für die Unterhaltung der einzel
nen betriebsnotwendigen Gebäude zu bilden, die zur Fi
nanzierung laufender Kosten herangezogen werden kön
nen. Überschüsse dieser Ansätze werden - wie bisher -
der Baurücklage zugeführt und sind in liquider Form an
zulegen. 

Nachweis im Rechnungswesen der Kirchengemeinden 

Soweit pauschalierte Bauzuweisungen nicht im Jahr 
der Bereitstellung für Baumaßnahmen verwendet wer
den, sind sie als Posten eigener Art zu buchen und im 
Jahresabschluss der Kirchengemeinden auf der Passiv
seite der Bilanz darzustellen. Sie erhöhen insoweit den 
Bestand. 

Bestandsveränderungen sind zum Zeitpunkt der Be
reitstellung und des Verbrauchs im Rechnungswesen un
mittelbar fortzuschreiben, um bei weiteren Anträgen auf 
Förderung aus Kirchensteuermitteln zur Zuschussbe
rechnung berücksichtigt werden zu können. 

Abwicklung der pauschal geförderten Baumaßnahmen 

Die formale Abwicklung der betreffenden Baumaßnah
men kann auf Wunsch der Kirchengemeinden durch die 
Gemeindeverbände unterstützt werden. Der Abschluss 
von Architekten- und Ingenieurverträgen (ohne Rücksicht 
auf die Höhe des Honorars) und Werkverträgen (ab einem 
Auftragswert von 5.000 € inkl. USt.) ist aus Haftungs- und 
Gewährleistungsgründen auf der Grundlage der gelten
den Musterverträge sowie unter Beachtung der abge
stimmten Honorargrundlagen zu gewährleisten. 

Durchgeführte und aus der pauschalierten Bauzuwei
sung geförderte Baumaßnahmen sind zeitnah abzurech
nen und in der Jahresrechnung getrennt darzustellen, da
mit ein konkreter Überblick über Kosten und Finanzierung 
von Baumaßnahmen, die aus der Bauzuweisung geför
dert wurden, gewährleistet ist. Das Erzbischöfliche Gene
ralvikariat behält sich eine Überprüfung der Abrechnung 
dieser Baumaßnahmen im Zuge der Prüfung der Jahres
rechnungen vor. Eine gesonderte Anforderung der Rech
nungsunterlagen bleibt insoweit vorbehalten. 

Die Fachabteilungen des Erzbischöflichen Generalvi
kariates sowie die Gemeindeverbände stehen den Kir
chengemeinden nach wie vor auch für diejenigen Bau
maßnahmen uneingeschränkt beratend zur Verfügung, 
die aus den pauschalierten Bauzuweisungen finanziert 
werden können. 

Inkrafttreten 

Diese Verwaltungsverordnung tritt am 1. Januar 2023 
in Kraft. 

Zugleich tritt die Verfügung zur Baupauschale vom 
21.08.2015 (KA 2015, Nr. 122) außer Kraft. 

Paderborn, den 05.12.2022 
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